
 

 
 
 

 

 Allgemeine  
   

  Geschäftsbedingungen  General Terms of Business 

I. Geltungsbereich 
Die Geschäftsbedingungen gelten für die zeitweise Überlassung von Konferenz-, Bankett- und 
Veranstaltungsräumen des Hotels zur Durchführung von Veranstaltungen wie Konferenzen, 
Bankette, Seminare, Tagungen und andere Veranstaltungen sowie für alle damit 
zusammenhängenden weitere Leistungen und Lieferungen des Hotels, insbesondere 
Zimmerbuchungen. 
 
II. Vertragsabschluss 
1. Der Veranstaltungsvertrag (nachfolgende „Vertrag“) kommt durch schriftliche Annahme 
des vom Hotels abgegebenen Angebots durch den Besteller zustande. Schließt der Besteller 
den Vertrag in Namen eines Dritten ab, so wird nicht er, sondern der Dritte Vertragspartner 
des Hotels; der Besteller hat das Hotel hierauf rechtzeitig vor Vertragsschluss besonders 
hinzuweisen und dem Hotel Namen und Anschrift des tatsächlichen Vertragspartners 
mitzuteilen. 
 

2. Schließt der Besteller den Vertrag erkennbar im Namen des Dritten ab oder hat der Dritte 
für die vertragliche Abwicklung einen gewerblichen Vermittler oder Organisator beauftragt, 
so haften Besteller, Vermittler oder Organisator gesamtschuldnerisch mit dem Dritten, 
Vertragspartner wird, für alle Verpflichtungen aus dem Vertrag, soweit dem Hotel 
entsprechende Erklärungen des Bestellers, Vermittlers oder Organisators vorliegen. Davon 
unabhängig ist der Besteller verpflichtet, alle buchungsrelevanten Informationen, 
insbesondere diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen an den Dritten weiterzuleiten. 
 

3. Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenden Räume, Flächen oder Vitrinen sowie 
die Einladung zu Vorstellungsgesprächen, Verkaufs- oder ähnlichen Veranstaltungen 
bedürfen .der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Hotels 
 
III. Leistungen, Preise, Zahlung 
1. Das Hotel ist verpflichtet, die bestellten und zugesagten vereinbarten Leistungen nach 
Maßgabe der AGB zu erbringen. 
 

2. Der Veranstalter ist verpflichtet, die für diese Leistungen vereinbarten Preise des Hotels zu 
zahlen. Dies gilt auch für die in Verbindung mit der Veranstaltung stehenden Leistungen und 
Auslagen des Hotels gegenüber Dritte, soweit die Auslagen und Leistungen vertraglich 
vereinbart oder von dem Vertragspartner genehmigt wurden. 
Darüber hinaus haftet der Vertragspartner für die Bezahlung sämtlicher von den 
Veranstaltungsteilnehmern bestellter Speisen und Getränk sowie sonstiger von den 
Veranstaltungsteilnehmern veranlassten Kosten 
 

3. Die vereinbarten Preise schließen die jeweilige gesetzliche Mehrwertsteuer ein. 
Überschreitet der Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und Vertragserfüllung vier Monate 
und erhöht sich der vom Hotel allgemein für derartige Leistungen berechnete Preis, so kann 
Dieses den vertraglich vereinbarten Preis angemessen, höchstens jedoch um 10 % anheben. 
 

4. Rechnungen des Hotels sind sofort nach Zugang ohne Abzug zahlbar. Der Gast kommt 
spätestens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer 
Rechnung leistet; dies gilt gegenüber einem Gast, der Verbraucher ist, nur wenn auf diesen 
Folgen in der Rechnung besonders hingewiesen worden ist. Bei Zahlungsverzug ist das Hotel 
berechtigt, gegenüber Verbrauchern Verzugszinsen in Höhe von5 % über den Basiszinssatz 
zu berechnen. Im Geschäftsverkehr beträgt der Verzugszinssatz 8 % über dem Basiszinssatz. 
Dem Hotel bleibt die Geltendmachung eines höheren Schadens vorbehalten. Für jede 
Mahnung nach Verzugseintritt kann das Hotel eine Mahngebühr von  € 5,00 erheben 

 

5. Das Hotel ist berechtigt, bei Vertragsabschluss oder danach eine angemessene 
Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen. Die Höhe der Vorauszahlung und deren 
Fälligkeit können im Vertrag schriftlich vereinbart werden. Das Hotel ist ferner berechtigt, 
während der Dauer der Veranstaltung aufgelaufene Forderungen durch Erteilung einer 
Zwischenrechnung jederzeit fällig zu stellen und unverzügliche Zahlung zu verlangen. 
 

6. Der Vertragspartner kann nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Forderung gegenüber einer Forderung des Hotels aufrechnen oder mindern. 
 
IV. Rücktritt des Hotels 
1. Wird die Vorauszahlung auch nach Verstreichen einer vom Hotel gesetzlich angemessenen 
Nachfrist mit Ablehnungsandrohung nicht geleistet, so ist das Hotel zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigt. 

 

2. Ferner ist das Hotel berechtigt, aus sachlich gerechtfertigtem Grund vom Vertrag 
zurückzutreten, beispielsweise falls: 
a) Höhere Gewalt, oder andere vom Hotel nicht zu vertretende Umstände die Erfüllung des 
Vertrages unmöglich machen. 
b) Veranstaltungen unter irreführenden, oder falschen Angaben wesentlicher Tatsachen 
gebucht werden. 
c) Das Hotel begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die Veranstaltung den 
reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das Ansehen des Hotels in der 
Öffentlichkeit gefährden kann, ohne dass dies dem Herrschafts- bzw. Organisationsbereich 
des Hotels zuzurechnen ist. 
 

3. Das Hotel hat den Veranstalter von der Ausübung des Rücktrittrechts unverzüglich in 
Kenntnis zu setzen. 

 

4. Es entsteht kein Anspruch des Veranstalters auf Schadensersatz gegen das Hotel, außer bei 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigem Verhalten des Hotels. 

 
V. Rücktritt des Veranstalters ( Abbestellung ) 
1. Bei Rücktritt des Veranstalters ist das Hotel berechtigt, die vereinbarte Umsatzgarantie in 
Rechnung zu stellen, sofern eine Weitervermietung nicht möglich ist. 

 

2. Tritt der Veranstalter zwischen der 3. und der 4. Woche vor dem Veranstaltungstermin 
zurück, ist das Hotel berechtigt, zuzüglich zur vereinbarten Umsatzgarantie 35% des 
entgangenen Speisenumsatzes in Rechnung zu stellen, bei jedem späteren Zeitpunkt 70% des 
Speisenumsatzes. 

 

3. Die Berechnung des Speisenumsatzes erfolgt nach der Formel: Menüpreis-Bankett x 
Personenzahl. War für das Menü noch kein Preis vereinbart, wird das preiswerteste 3-Gang 
Menü des jeweilig gültigen Veranstaltungsangebotes zugrunde gelegt. 
 

4. Ersparte Aufwendungen nach 2. und 3. sind damit abgegolten. Dem Veranstalter bleibt der 
Nachweis eines niedrigeren, dem Hotel der eines höheren Schadens vorbehalten. 
 

 
 
VI. Änderungen der Teilnehmerzahl und Veranstaltungszeit 
Eine Änderung der Teilnehmerzahl muss spätestens 4 Werktage vor Veranstaltungsbeginn 
der Veranstaltungsabteilung mitgeteilt werden, sie bedarf der Zustimmung des Hotels. 

 

VII. Mitbringen von Speisen und Getränken 
Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist nicht gestattet. Ausnahmen bedürfen einer 
schriftlichen Vereinbarung mit der Veranstaltungsabteilung. In diesen Fällen wird ein Betrag 
zur Deckung der Gemeinkosten berechnet. 
 
VIII. Mitgebrachte Gegenstände 
1. Mitgebrachte Ausstellungs- oder sonstige, auch persönliche Gegenstände befinden sich auf 
Gefahr des Vertragspartners in den Veranstaltungsräumen bzw. im Hotel. Das Hotel 
übernimmt für Verlust, Untergang oder Beschädigungen keine Haftung, außer bei grober 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Hotels. Die gesetzliche Haftung nach §§ 701 ff. BGB bleibt 
davon unberührt. 
 

2. Mitgebrachtes Dekorationsmaterial hat den feuerpolizeilichen Anforderungen zu 
entsprechen. Das Hotel ist berechtigt, dafür einen behördlichen Nachweis zu verlangen. 
Wegen möglicher Beschädigungen sind die Aufstellung und das Anbringen von Gegenständen 
vorher mit dem Hotel abzustimmen. 
 

3. Die mitgebrachten Ausstellungs- oder sonstigen Gegenstände sind nach Ende der 
Veranstaltung unverzüglich zu entfernen. Zurückgelassene Gegenstände darf das Hotel auf 
Kosten des Vertragspartners entfernen und einlagern lassen. Ist die Entfernung mit 
unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden, kann das Hotel die Gegenstände im 
Veranstaltungsraum belassen und für die Dauer des Verbleibs die jeweilige Raummiete 
berechnen. Dem Vertragspartner bleibt nach Nachweis eines niedrigeren, dem Hotel de eines 
höheren Schadens vorbehalten. 
 

4. Verpackungsmaterial, das in Zusammenhang mit der Belieferung der Veranstaltung durch 
den Vertragspartner oder Dritte anfällt, muss vor oder nach der Veranstaltung vom 
Vertragspartner entsorgt werden. Sollte der Veranstalter Verpackungsmaterial im Hotel 
zurücklassen, ist das Hotel zur Entsorgung auf Kosten des Vertragspartners berechtigt. 
 
IX. Technische Einrichtungen und Abschlüsse 
1. Soweit das Hotel für den Veranstalter auf dessen Veranlassung technische und sonstige 
Einrichtungen von Dritten beschafft, handelt es im Namen, in Vollmacht und für Rechnung 
des Veranstalters. 
 

2. Der Veranstalter haftet für die pflegliche Behandlung und ordnungsgemäße Rückgabe. Er 
stellt das Hotel von allen Ansprüchen Dritter aus der Überlassung dieser Einrichtungen frei. 
 

3. Sollten Störungen oder Defekte an den vom Hotel zur Verfügung gestellten technischen 
oder sonstigen Einrichtungen auftreten, so wird das Hotel unverzüglich für Abhilfe sorgen. 
Eine Zurückhaltung oder Minderung der Zahlung kann daraus jedoch nicht hergeleitet 
werden. 
 
X. Haftung des Hotels, Verjährung 
1. Sollten Störungen oder Mängel an den Leistungen des Hotels auftreten, wird sich das Hotel 
auf unverzügliche Rüge des Vertragspartners bemühen, für Abhilfe zu sorgen. Unterlässt der 
Vertragspartner schuldhaft, einen Mangel dem Hotel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf 
Minderung des vertraglich vereinbarten Entgelts nicht ein. 
 

2. Das Hotel haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen für alle Schäden aus der Verletzung 
von Leben, Körper und Gesundheit. 
 

3. Soweit dem Vertragspartner in der Hotelgarage oder auf einem Hotelparkplatz, auch gegen 
Entgeld , zur Verfügung gestellt wird, kommt  dadurch kein Verwahrungsvertrag zustande. Es 
besteht keine Überwachungspflicht des Hotels. Bei Abhandenkommen oder Beschädigung auf 
dem Hotelgrundstück abgestellter oder rangierter Kraftfahrzeuge und deren Inhalte haftet 
das Hotel nicht, soweit des Hotel nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu vertreten hat. 
Dies gilt auch für Erfüllungsgehilfen des Hotels. 
 

4. Nachrichten, Post und Warensendungen für den Vertragspartner und die Teilnehmer der 
Veranstaltung werden mit Sorgfalt behandelt. Das Hotel übernimmt die Zustellung, 
Aufbewahrung und – auf Wunsch – gegen Entgelt die Nachsendung derselben sowie auf 
Anfrage auch für Fundsachen. Schadenersatzansprüche, außer wegen grober Fahrlässigkeit 
oder Vorsatz, sind ausgeschlossen. Das Hotel ist berechtigt, nach spätestens einmonatiger 
Aufbewahrungsfrist unter Berechnung einer angemessenen Gebühr die vorbezeichneten 
Sachen dem lokalen Fundbüro zu übergeben. 
 

5. Schadensersatzansprüche des Vertragspartners verjähren spätestens nach zwei Jahren von 
dem Zeitpunkt, in welchem der Vertragspartner Kenntnis von dem Schaden erlangt, bzw. 
ohne Rücksicht auf diese Kenntnis spätestens nach drei Jahren vom Zeitpunkt des 
schädigenden Ereignisses an. Dies gilt nicht für die Haftung von Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, Körpers oder Gesundheit sowie für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen 
und grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Hotels, eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen des Hotels beruhen. 
 
XI. Schlussbestimmungen 
1. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages oder dieser Geschäftsbedingungen müssen 
schriftlich erfolgen. Einseitige Änderungen oder Ergänzungen durch den Veranstalter sind 
unwirksam. 

 

2. Erfüllungs- und Zahlungsort ist der Sitz des Hotels. 
 

3. Ausschließlicher Gerichtsstand – auch für Scheck- und Wechselstreitigkeiten – ist im 
kaufmännischen Verkehr der Sitz des Hotels. Sofern ein Vertragspartner keinen allgemeinen 
Gerichtsstand im Inland hat, gilt als Gerichtsstand der Sitz des Hotels. Das Hotel ist jedoch 
berechtigt, Klagen und sonstige gerichtliche Verfahren auch am allgemeinen Gerichtsstand 
des Gastes anhängig zu machen. 
 

4. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
 

5. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
Veranstaltungen unwirksam oder nichtig sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. 
 
 

Stand, Juni 2009 



 

 

 
 
 

 

 Allgemeine  
   

  Geschäftsbedingungen  General Terms of Business 

I. Geltungsbereich 
Die Geschäftsbedingungen gelten für die zeitweise Überlassung von Konferenz-, Bankett- und 
Veranstaltungsräumen des Hotels zur Durchführung von Veranstaltungen wie Konferenzen, 
Bankette, Seminare, Tagungen und andere Veranstaltungen sowie für alle damit 
zusammenhängenden weitere Leistungen und Lieferungen des Hotels, insbesondere 
Zimmerbuchungen. 
 
II. Vertragsabschluss 
1. Der Veranstaltungsvertrag (nachfolgende „Vertrag“) kommt durch schriftliche Annahme 
des vom Hotels abgegebenen Angebots durch den Besteller zustande. Schließt der Besteller 
den Vertrag in Namen eines Dritten ab, so wird nicht er, sondern der Dritte Vertragspartner 
des Hotels; der Besteller hat das Hotel hierauf rechtzeitig vor Vertragsschluss besonders 
hinzuweisen und dem Hotel Namen und Anschrift des tatsächlichen Vertragspartners 
mitzuteilen. 
 

2. Schließt der Besteller den Vertrag erkennbar im Namen des Dritten ab oder hat der Dritte 
für die vertragliche Abwicklung einen gewerblichen Vermittler oder Organisator beauftragt, 
so haften Besteller, Vermittler oder Organisator gesamtschuldnerisch mit dem Dritten, 
Vertragspartner wird, für alle Verpflichtungen aus dem Vertrag, soweit dem Hotel 
entsprechende Erklärungen des Bestellers, Vermittlers oder Organisators vorliegen. Davon 
unabhängig ist der Besteller verpflichtet, alle buchungsrelevanten Informationen, 
insbesondere diese Allgemeinen Geschäftsbedingungen an den Dritten weiterzuleiten. 
 

3. Die Unter- oder Weitervermietung der überlassenden Räume, Flächen oder Vitrinen sowie 
die Einladung zu Vorstellungsgesprächen, Verkaufs- oder ähnlichen Veranstaltungen 
bedürfen .der vorherigen schriftlichen Zustimmung des Hotels 
 
III. Leistungen, Preise, Zahlung 
1. Das Hotel ist verpflichtet, die bestellten und zugesagten vereinbarten Leistungen nach 
Maßgabe der AGB zu erbringen. 
 

2. Der Veranstalter ist verpflichtet, die für diese Leistungen vereinbarten Preise des Hotels zu 
zahlen. Dies gilt auch für die in Verbindung mit der Veranstaltung stehenden Leistungen und 
Auslagen des Hotels gegenüber Dritte, soweit die Auslagen und Leistungen vertraglich 
vereinbart oder von dem Vertragspartner genehmigt wurden. 
Darüber hinaus haftet der Vertragspartner für die Bezahlung sämtlicher von den 
Veranstaltungsteilnehmern bestellter Speisen und Getränk sowie sonstiger von den 
Veranstaltungsteilnehmern veranlassten Kosten 
 

3. Die vereinbarten Preise schließen die jeweilige gesetzliche Mehrwertsteuer ein. 
Überschreitet der Zeitraum zwischen Vertragsabschluss und Vertragserfüllung vier Monate 
und erhöht sich der vom Hotel allgemein für derartige Leistungen berechnete Preis, so kann 
Dieses den vertraglich vereinbarten Preis angemessen, höchstens jedoch um 10 % anheben. 
 

4. Rechnungen des Hotels sind sofort nach Zugang ohne Abzug zahlbar. Der Gast kommt 
spätestens in Verzug, wenn er nicht innerhalb von 30 Tagen nach Fälligkeit und Zugang einer 
Rechnung leistet; dies gilt gegenüber einem Gast, der Verbraucher ist, nur wenn auf diesen 
Folgen in der Rechnung besonders hingewiesen worden ist. Bei Zahlungsverzug ist das Hotel 
berechtigt, gegenüber Verbrauchern Verzugszinsen in Höhe von5 % über den Basiszinssatz 
zu berechnen. Im Geschäftsverkehr beträgt der Verzugszinssatz 8 % über dem Basiszinssatz. 
Dem Hotel bleibt die Geltendmachung eines höheren Schadens vorbehalten. Für jede 
Mahnung nach Verzugseintritt kann das Hotel eine Mahngebühr von  € 5,00 erheben 

 

5. Das Hotel ist berechtigt, bei Vertragsabschluss oder danach eine angemessene 
Vorauszahlung oder Sicherheitsleistung zu verlangen. Die Höhe der Vorauszahlung und deren 
Fälligkeit können im Vertrag schriftlich vereinbart werden. Das Hotel ist ferner berechtigt, 
während der Dauer der Veranstaltung aufgelaufene Forderungen durch Erteilung einer 
Zwischenrechnung jederzeit fällig zu stellen und unverzügliche Zahlung zu verlangen. 
 

6. Der Vertragspartner kann nur mit einer unbestrittenen oder rechtskräftig festgestellten 
Forderung gegenüber einer Forderung des Hotels aufrechnen oder mindern. 
 
IV. Rücktritt des Hotels 
1. Wird die Vorauszahlung auch nach Verstreichen einer vom Hotel gesetzlich angemessenen 
Nachfrist mit Ablehnungsandrohung nicht geleistet, so ist das Hotel zum Rücktritt vom 
Vertrag berechtigt. 

 

2. Ferner ist das Hotel berechtigt, aus sachlich gerechtfertigtem Grund vom Vertrag 
zurückzutreten, beispielsweise falls: 
a) Höhere Gewalt, oder andere vom Hotel nicht zu vertretende Umstände die Erfüllung des 
Vertrages unmöglich machen. 
b) Veranstaltungen unter irreführenden, oder falschen Angaben wesentlicher Tatsachen 
gebucht werden. 
c) Das Hotel begründeten Anlass zu der Annahme hat, dass die Veranstaltung den 
reibungslosen Geschäftsbetrieb, die Sicherheit oder das Ansehen des Hotels in der 
Öffentlichkeit gefährden kann, ohne dass dies dem Herrschafts- bzw. Organisationsbereich 
des Hotels zuzurechnen ist. 
 

3. Das Hotel hat den Veranstalter von der Ausübung des Rücktrittrechts unverzüglich in 
Kenntnis zu setzen. 

 

4. Es entsteht kein Anspruch des Veranstalters auf Schadensersatz gegen das Hotel, außer bei 
vorsätzlichen oder grob fahrlässigem Verhalten des Hotels. 

 
V. Rücktritt des Veranstalters ( Abbestellung ) 
1. Bei Rücktritt des Veranstalters ist das Hotel berechtigt, die vereinbarte Umsatzgarantie in 
Rechnung zu stellen, sofern eine Weitervermietung nicht möglich ist. 

 

2. Tritt der Veranstalter zwischen der 3. und der 4. Woche vor dem Veranstaltungstermin 
zurück, ist das Hotel berechtigt, zuzüglich zur vereinbarten Umsatzgarantie 35% des 
entgangenen Speisenumsatzes in Rechnung zu stellen, bei jedem späteren Zeitpunkt 70% des 
Speisenumsatzes. 

 

3. Die Berechnung des Speisenumsatzes erfolgt nach der Formel: Menüpreis-Bankett x 
Personenzahl. War für das Menü noch kein Preis vereinbart, wird das preiswerteste 3-Gang 
Menü des jeweilig gültigen Veranstaltungsangebotes zugrunde gelegt. 
 

4. Ersparte Aufwendungen nach 2. und 3. sind damit abgegolten. Dem Veranstalter bleibt der 
Nachweis eines niedrigeren, dem Hotel der eines höheren Schadens vorbehalten. 
 
 

 
 
VI. Änderungen der Teilnehmerzahl und Veranstaltungszeit 
Eine Änderung der Teilnehmerzahl muss spätestens 4 Werktage vor Veranstaltungsbeginn 
der Veranstaltungsabteilung mitgeteilt werden, sie bedarf der Zustimmung des Hotels. 

 

VII. Mitbringen von Speisen und Getränken 
Das Mitbringen von Speisen und Getränken ist nicht gestattet. Ausnahmen bedürfen einer 
schriftlichen Vereinbarung mit der Veranstaltungsabteilung. In diesen Fällen wird ein Betrag 
zur Deckung der Gemeinkosten berechnet. 
 
VIII. Mitgebrachte Gegenstände 
1. Mitgebrachte Ausstellungs- oder sonstige, auch persönliche Gegenstände befinden sich auf 
Gefahr des Vertragspartners in den Veranstaltungsräumen bzw. im Hotel. Das Hotel 
übernimmt für Verlust, Untergang oder Beschädigungen keine Haftung, außer bei grober 
Fahrlässigkeit oder Vorsatz des Hotels. Die gesetzliche Haftung nach §§ 701 ff. BGB bleibt 
davon unberührt. 
 

2. Mitgebrachtes Dekorationsmaterial hat den feuerpolizeilichen Anforderungen zu 
entsprechen. Das Hotel ist berechtigt, dafür einen behördlichen Nachweis zu verlangen. 
Wegen möglicher Beschädigungen sind die Aufstellung und das Anbringen von Gegenständen 
vorher mit dem Hotel abzustimmen. 
 

3. Die mitgebrachten Ausstellungs- oder sonstigen Gegenstände sind nach Ende der 
Veranstaltung unverzüglich zu entfernen. Zurückgelassene Gegenstände darf das Hotel auf 
Kosten des Vertragspartners entfernen und einlagern lassen. Ist die Entfernung mit 
unverhältnismäßig hohem Aufwand verbunden, kann das Hotel die Gegenstände im 
Veranstaltungsraum belassen und für die Dauer des Verbleibs die jeweilige Raummiete 
berechnen. Dem Vertragspartner bleibt nach Nachweis eines niedrigeren, dem Hotel de eines 
höheren Schadens vorbehalten. 
 

4. Verpackungsmaterial, das in Zusammenhang mit der Belieferung der Veranstaltung durch 
den Vertragspartner oder Dritte anfällt, muss vor oder nach der Veranstaltung vom 
Vertragspartner entsorgt werden. Sollte der Veranstalter Verpackungsmaterial im Hotel 
zurücklassen, ist das Hotel zur Entsorgung auf Kosten des Vertragspartners berechtigt. 
 
IX. Technische Einrichtungen und Abschlüsse 
1. Soweit das Hotel für den Veranstalter auf dessen Veranlassung technische und sonstige 
Einrichtungen von Dritten beschafft, handelt es im Namen, in Vollmacht und für Rechnung 
des Veranstalters. 
 

2. Der Veranstalter haftet für die pflegliche Behandlung und ordnungsgemäße Rückgabe. Er 
stellt das Hotel von allen Ansprüchen Dritter aus der Überlassung dieser Einrichtungen frei. 
 

3. Sollten Störungen oder Defekte an den vom Hotel zur Verfügung gestellten technischen 
oder sonstigen Einrichtungen auftreten, so wird das Hotel unverzüglich für Abhilfe sorgen. 
Eine Zurückhaltung oder Minderung der Zahlung kann daraus jedoch nicht hergeleitet 
werden. 
 
X. Haftung des Hotels, Verjährung 
1. Sollten Störungen oder Mängel an den Leistungen des Hotels auftreten, wird sich das Hotel 
auf unverzügliche Rüge des Vertragspartners bemühen, für Abhilfe zu sorgen. Unterlässt der 
Vertragspartner schuldhaft, einen Mangel dem Hotel anzuzeigen, so tritt ein Anspruch auf 
Minderung des vertraglich vereinbarten Entgelts nicht ein. 
 

2. Das Hotel haftet nach den gesetzlichen Bestimmungen für alle Schäden aus der Verletzung 
von Leben, Körper und Gesundheit. 
 

3. Soweit dem Vertragspartner in der Hotelgarage oder auf einem Hotelparkplatz, auch gegen 
Entgeld , zur Verfügung gestellt wird, kommt  dadurch kein Verwahrungsvertrag zustande. Es 
besteht keine Überwachungspflicht des Hotels. Bei Abhandenkommen oder Beschädigung auf 
dem Hotelgrundstück abgestellter oder rangierter Kraftfahrzeuge und deren Inhalte haftet 
das Hotel nicht, soweit des Hotel nicht Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit zu vertreten hat. 
Dies gilt auch für Erfüllungsgehilfen des Hotels. 
 

4. Nachrichten, Post und Warensendungen für den Vertragspartner und die Teilnehmer der 
Veranstaltung werden mit Sorgfalt behandelt. Das Hotel übernimmt die Zustellung, 
Aufbewahrung und – auf Wunsch – gegen Entgelt die Nachsendung derselben sowie auf 
Anfrage auch für Fundsachen. Schadenersatzansprüche, außer wegen grober Fahrlässigkeit 
oder Vorsatz, sind ausgeschlossen. Das Hotel ist berechtigt, nach spätestens einmonatiger 
Aufbewahrungsfrist unter Berechnung einer angemessenen Gebühr die vorbezeichneten 
Sachen dem lokalen Fundbüro zu übergeben. 
 

5. Schadensersatzansprüche des Vertragspartners verjähren spätestens nach zwei Jahren von 
dem Zeitpunkt, in welchem der Vertragspartner Kenntnis von dem Schaden erlangt, bzw. 
ohne Rücksicht auf diese Kenntnis spätestens nach drei Jahren vom Zeitpunkt des 
schädigenden Ereignisses an. Dies gilt nicht für die Haftung von Schäden aus der Verletzung 
des Lebens, Körpers oder Gesundheit sowie für sonstige Schäden, die auf einer vorsätzlichen 
und grob fahrlässigen Pflichtverletzung des Hotels, eines gesetzlichen Vertreters oder 
Erfüllungsgehilfen des Hotels beruhen. 
 
XI. Schlussbestimmungen 
1. Änderungen oder Ergänzungen des Vertrages oder dieser Geschäftsbedingungen müssen 
schriftlich erfolgen. Einseitige Änderungen oder Ergänzungen durch den Veranstalter sind 
unwirksam. 

 

2. Erfüllungs- und Zahlungsort ist der Sitz des Hotels. 
 

3. Ausschließlicher Gerichtsstand – auch für Scheck- und Wechselstreitigkeiten – ist im 
kaufmännischen Verkehr der Sitz des Hotels. Sofern ein Vertragspartner keinen allgemeinen 
Gerichtsstand im Inland hat, gilt als Gerichtsstand der Sitz des Hotels. Das Hotel ist jedoch 
berechtigt, Klagen und sonstige gerichtliche Verfahren auch am allgemeinen Gerichtsstand 
des Gastes anhängig zu machen. 
 

4. Es gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.  
 

5. Sollten einzelne Bestimmungen dieser Allgemeinen Geschäftsbedingungen für 
Veranstaltungen unwirksam oder nichtig sein, so wird dadurch die Wirksamkeit der übrigen 
Bestimmungen nicht berührt. 
 
 

Stand, Juni 2009 
 

 


